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der BGR-Fraktion 

Ausschuss für Schule und Bildung 

Kapitelbezeichnung: Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und 
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Ausgabe/Einnahme: Ausgabe EPL: 05 

Seite Reg. Entw. 129 KAP: 10 

Seite Erg. Vorl. – TITEL: 681 51 

 

Ist 2023 Soll 2024 2025 in TEuro 2026 

399,2 T€ 430,0 T€ 510,0 T€ SOLL neu 510,0 T€ 

  510,0 T€ +/- 510,0 T€ 

   Reg. Entw.  

Zweckbestimmung 

Programm “Perspektive Land“ für Lehramtsstudierende 

Erläuterungen 

A)  Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/547 51.  
 
B)  Streichung des Satzes "Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/547 51." 
 
Das Programm “Perspektive Land“ ist ein Studienbegleitprogramm, das allen interessierten 
Lehramtsstudierenden zur Verfügung steht. Im Rahmen des Programms lernen Lehramtsstudierende ländliche 
Schulstandorte bei Schulmessen an den Universitäten, bei Exkursionen sowie Hospitationen kennen und 
erhalten die Möglichkeit zur regionalen Vernetzung. Eine besondere Rolle bei der Erzielung möglicher 
“Klebeeffekte“ spielt das Absolvieren von Praktika an ländlichen Schulstandorten. Deshalb können dafür 

anfallende Fahrt- und Übernachtungskosten gefördert werden. 

Deckungsvorschlag 

Deckungsvorschlag: Gesamthaushalt 



Begründung 

Das Programm "Perspektive Land" ist ein Studienbegleitprogramm, das allen interessierten 
Lehramtsstudierenden zur Verfügung steht. Im Rahmen des Programms lernen Lehramtsstudierende 
ländliche Schulstandorte bei Schulmessen an den Universitäten, bei Exkursionen sowie Hospitationen 
kennen und erhalten die Möglichkeit zur regionalen Vernetzung. Die bisherigen Rückmeldungen aller 
Beteiligten - Schulen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrende, Eltern - sind durchweg 
positiv. Der Stundenausfall wird reduziert, die Studienabbruchsquote gesenkt, Engagement vor Ort 
aktiviert, junge Menschen für den ländlichen Raum gewonnen. 
Ein Abbruch des Projekts wäre ein harter Tiefschlag, der Vertrauen erschüttern würde. Darum darf 
das Projekt nicht sterben. 

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt) 

 2025 in T€ 2026 in T€ 

Gesamtbetrag 400,0 T€  

davon fällig   

2026 bis zu 400,0 T€  

2027 bis zu   

2028 bis zu   

2029 ff. bis zu   

 

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 

 2025 in T€ 2026 in T€ 

Gesamtbetrag 800,0 T€ 400,0 T€ 

davon fällig   

2026 bis zu 400,0 T€  



2027 bis zu 400,0 T€  

2028 bis zu  400,0 T€ 

2029 ff. bis zu   

 


